
Sterbekasse "Selbsthilfe" Oberstein VaG 
Gegründet 1896 

 
Beitrags- und Leistungstabelle ab 01. 01. 2011 

 
Beiträge 
  
Abschlüsse ab 01. Januar 2005  
 
Aufnahmealter: 0 bis 50 Jahre 
 
Tarifklasse Eintrittsalter Monatsbeiträge je Versicherung 
300   0 bis   5 Jahre 0,50 € 
301   6 bis 10 Jahre 0,60 € 
302 11 bis 13 Jahre 0,70 € 
303 14 bis 20 Jahre 0,85 € 
304 21 bis 25 Jahre 1,00 € 
305 26 bis 30 Jahre 1,10 € 
306 31 bis 35 Jahre 1,35 € 
307 36 bis 40 Jahre 1,65 € 
308 41 bis 45 Jahre 2,05 € 
309 46 bis 50 Jahre 2,60 € 
 
Beitragsfreiheit: Bei Kindern wird für die ersten beiden Mitgliedsjahre in einer Versicherung, längstens jedoch 
bis zum 14. Geburtstag, Beitragsfreiheit gewährt. 
Mehrfachversicherungen sind möglich, maximale Anzahl:  7 Versicherungen je Mitglied; Beiträge 
entsprechend des bei Abschluss der Mehrfachversicherungen erreichten Lebensalters. 
Eintrittsgeld: entfällt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08. 06. 2004. 
Je Person wird für Neuaufnahmen und Versicherungserhöhungen einmalig ein Verwaltungskostenersatz von  
2,00 € erhoben.  
 
Abschlüsse ab 01.01.2011 bis 31.12.2011  (2.Kurzzeitangebot f. Personen über 51 Jahre) 

 
Tarifklasse Eintrittsalter Monatsbeiträge je Versicherung 
317 51 bis 53 Jahre 3,30 € 
318 54 bis 56 Jahre 3,80 € 
319 57 bis 59 Jahre 4,40 € 
320 60 bis 62 Jahre 5,15 € 
321 63 bis 65 Jahre 6,10 € 
322 66 bis 68 Jahre 7,25 € 
323 69 bis 70 Jahre 8,45 € 
 
Mehrfachversicherungen sind möglich, maximale Anzahl: 5 Versicherungen je Person, Beiträge entsprechend 
des bei Abschluss der Mehrfachversicherungen erreichten Lebensalters, Abschluss bis längstens 31. 12. 2011. 
Kein Eintrittsgeld, je Person wird für Neuaufnahmen bzw. Versicherungserhöhungen einmalig ein Verwaltungs-
kostenersatz von 2,00 erhoben.  
 
Abschlüsse vom 01. 01. 2008 bis 31. 12. 2008 (1. Kurzzeitangebot für Personen ab 51 Jahre) 
 
Tarifklasse Eintrittsalter Monatsbeiträge je Versicherung 
310 51 bis 53 Jahre 3,10 € 
311 54 bis 56 Jahre 3,55 € 
312 57 bis 59 Jahre 4,15 € 
313 60 bis 62 Jahre 4,85 € 
314 63 bis 65 Jahre 5,75 € 
315 66 bis 68 Jahre 6,80 € 
316 69 bis 70 Jahre 7,95 € 
 
 
Abschlüsse bis 31. 12. 2004 
 
Tarifklasse 100/101 (geschlossen zum 31. 12. 2004) 
Frühere Kinderversicherung, Alter 0 bis 13 Jahre, Übernahme in Tarif 303 erfolgt nach dem 14. Geburtstag 
Beitrag je Versicherung: 0,96 €/Jahr 
Wechsel in Tarifklassen 300 bis 302 ab 01. 01. 2005 möglich, bei Wechsel Erhöhung des Sterbegeldanspruchs 
entsprechend Tarifklassen 300 ff. Bei bestehender Mitgliedschaft ist im Falle gewünschter Versicherungserhöhung der Wechsel 
in die neuen Tarifklassen zwingend.  
 
Tarifklasse 200 (geschlossen zum 31.12.2004) 
Frühere Erwachsenenversicherung ab 14 Jahre  
Beitrag je Versicherung: 1,00 €/Monat 



Leistungen ab 01. 01.2011 
 
Sterbegeld je Versicherung: 
Tarifklasse 100/101 500,00 € Sterbegeld* 
Tarifklasse 200 900,00 € Sterbegeld* 
Tarifklassen 300 bis 309 900,00 € Sterbegeld* 
Tarifklassen 310 bis 316 900,00 € Sterbegeld* 
Tarifklassen 317 bis 323 900,00 € Sterbegeld* 
Bei Mehrfachversicherungen erhöhter Sterbegeldanspruch entsprechend der jeweiligen Tarifklasse. 
*(zuzüglich Gewinnzuschlag, s. unten) 
 
Sterbegeldanspruch in den Tarifklassen 100/101, 200 und 300 – 309: 
 
Bei Tod im ersten Mitgliedsjahr einer Versicherung wird die Hälfte der regulären Leistung ausgezahlt.  
Bei nachgewiesenem Unfalltod entfällt die Wartezeit.  
 
 
Sterbegeldanspruch in den Tarifklassen 310 – 323:  
 
Der Sterbegeldanspruch entspricht in den Tarifklassen 310 bis 323 bei Tod  
 

- im ersten Mitgliedsjahr der Höhe der eingezahlten Beiträge 
- im zweiten Mitgliedsjahr der Höhe der eingezahlten Beiträge oder einem Drittel der Sterbegeldleistung, 

jeweils dem höheren Betrag; 
- im dritten Mitgliedsjahr der Höhe der eingezahlten Beiträge oder zwei Drittel der Sterbegeldleistung; 

jeweils dem höheren Betrag; 
- ab dem vierten Mitgliedsjahr der vollen Sterbegeldleistung.  

 
Bei nachgewiesenem Unfalltod entfällt die Wartezeit.  
 
 
Gewinnzuschlag:  
Zusätzlich zum satzungsgemäßen Sterbegeld (s. oben) wird ein Gewinnzuschlag gezahlt. ** 
Dieser beträgt in den  
 
Tarifklassen 100/101 55,00 €  je Versicherung 
Tarifklasse   200 100,00 € je Versicherung 
Tarifklassen 300 – 309 100,00 € je Versicherung  
Tarifklassen 310 – 323 100,00 € je Versicherung  
 
 
 
Geschäftsplanmäßige Erklärung des Vorstandes, die nicht Eingang in die Satzung findet: 
 
** Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15. 06. 2010 wird bei allen in der Zeit vom 01.01.2011 – 
31.12.2013  eintretenden Sterbefällen zusätzlich zum satzungsmäßigen Sterbegeld ein Gewinnzuschlag 
gezahlt. Der Gewinnzuschlag beträgt für jede Versicherung in Tarifklasse 100 und 101  55,00 € und in den 
Tarifklassen 200 und 300 bis 309 sowie 310 bis 316 und 317 bis 323  100,00 €. Nach dem 31. 12. 2013 soll der 
Gewinnzuschlag weitergezahlt werden, falls es die versicherungsmathematische Prüfung zum 31. 12. 2012 
erlaubt.   
(Genehmigt mit Schreiben des Ministeriums f. Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz, vom  
17.09.2010, Az: 8203-805). 
 


